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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1987

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §177;

ASVG Anl1;

MSchG 1979 §4 Abs2 Z3;

Rechtssatz

Die "Gefahr einer Berufserkrankung" im Sinne des § 4 Abs 2 Z 3 MSchG ist nicht schon deshalb, weil eine bestimmte

(durch Einwirkung eines bestimmten Arbeitssto=es hervorgerufene) Erkrankung in die Liste der Berufskrankheiten

nach Anlage 1 zum ASVG aufgenommen ist, bei jeglicher Einwirkung dieses Arbeitssto=es auf eine werdende Mutter

gegeben.
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